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MERKBLATT 
für Besucher*innen der Abwasserreinigungsanlagen 
(ARA) und der Schlammentwässerungs- und 
Verbrennungsanlage (SEVA)

Bitte beachten Sie, dass Abwasser Krankheitserreger enthält. Im Rahmen der Besichtigungen 
werden Sie damit selbstverständlich nicht direkt in Kontakt kommen. Trotzdem müssen wir 
Sie darauf hinweisen, dass mit Betreten des Betriebsgeländes eine grundsätzliche 
Infektionsgefahr besteht.

Sie betreten die Anlage auf eigenes Risiko und wir übernehmen keine Haftung, sollten Sie 
wissentlich oder fahrlässig gegen unsere Anweisungen verstoßen. Bitte tragen sie bei Ihrem 
Besuch unseres Betriebsgeländes festes Schuhwerk. Zu Ihrer Sicherheit und auch für einen 
störungsfreien Betrieb der Anlagen bitten wir Sie, Folgendes bei Ihrem Besuch zu beachten.

Für Ihr Verständnis im Voraus vielen Dank!

1  Auf unseren Anlagen besteht 
generell ein Rauchverbot.

5  Bitte keine Schalter, Taster, 
Schieber oder sonstige 
Bedienungseinrichtungen 
anfassen! In den Betriebs- 
ablauf der Anlagen darf nicht 
eingegriffen werden. 

2  Bitte folgen Sie während der 
Führung und solange Sie sich 
auf dem Gelände befinden den 
Anweisungen und Hinweisen 
der Mitarbeiter*innen.

3  Bleiben Sie in Ihrer Gruppe. 
Bei Minderjährigen muss die 
Gruppe (z.B. Schulklassen) 
durch eine ausreichende An- 
zahl von Aufsichtspersonen 
begleitet werden. 
Bei Klassen 3-6 sollte eine 
Aufsichtsperson maximal 7 
Kinder beaufsichtigen können.

4  Absperrungen und 
Gefährdungshinweise sind 
unbedingt zu beachten. 
Bitte berücksichtigen Sie diese,  
auch wenn Sie von unseren 
Mitarbeiter*innen nicht explizit 
darauf hingewiesen werden. 
Geländer sowie Beckenränder 
dürfen nicht bestiegen werden.

6  Zu Ihrer Sicherheit erhalten 
Sie bei der Besichtigung in der 
Schlammentwässerungs- und 
Verbrennungsanlage 
Schutzhelme. 

7  Essen und Trinken ist nur in 
dafür vorgesehenen Bereichen 
erlaubt. Während der Besichti- 
gung der Anlagen ist das 
Essen nicht gestattet. 

8  Nach dem Ende der Besichti- 
gung und vor dem Essen oder 
Trinken sollten Sie Ihre Hände 
waschen.




